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1 Vorbemerkungen 

1.1 Planungserfordernis 

In der Gemeinde Röttenbach hat auf Antrag der Green Energy am Tiefenbach GmbH“ entschieden, für den be-
absichtigten Geltungsbereich im Südosten der Gemeinde einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf Grund-
lage des mit ihr abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplanes für die beabsichtigte Freiflächen-Photovolta-
ikanlage aufzustellen.  

Da sich der Bebauungsplan nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans (FNP) entwickelt, hat die 
Gemeinde Röttenbach beschlossen den Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu 
ändern. Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 4,3 ha und beinhaltet das Grundstück Flur-Nrn. 1218, 
sowie Teilflächen der Flur Nr. 1219 alle Gemarkung Mühlstetten.  
 

 
Übersicht: Geltungsbereich des Änderungsbereichs des FNP - Luftbildquelle BayernAtlas 

 

1.2 Verfahren zur Aufstellung 

Der Flächennutzungsplan wird im Regelverfahren nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) im Pa-
rallelverfahren zum Bebauungsplan Nr. 23 „Freiflächen-Photovoltaikanlage Unterbreitenlohe“ geändert.  
 
Verfahrensablauf: 

 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.05.2024 die 3. Änderung des Flächennutzungsplans be-
schlossen. Die öffentliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses erfolgte am 18.11.2024. 

 Die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Be-
kanntmachung vom 18.11.2024 im Zeitraum vom 18.11.2024 bis 20.12.2024 im Rathaus der Gemeinde Röt-
tenbach eingesehen werden kann. Während dieser Frist stand die Bauverwaltung für Informationen über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie deren voraussichtlichen Auswirkungen zur Verfügung. Es 
bestand Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung  

 Die planungsrelevanten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Nachricht vom 
18.11.2024 mit Fristsetzung bis 20.12.2024 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt.  
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 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom ……….  den Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
gebilligt und die Beteiligung nach § 3 Abs. 2 sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Der Beschluss wurde am………. ortsüblich bekannt 
gemacht. 

 Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung für die Dauer eines 
Monats im Zeitraum vom ……….  bis……….. 

 Die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
erfolgte mit Schreiben vom ……….  im Zeitraum vom ……….  bis ………..  

 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am ………………. die 3. Änderung des Flächennutzungsplans in der 
Fassung vom …………….. festgestellt.  

 Das Landratsamt Roth hat die Änderung des Flächennutzungsplans mit Bescheid vom ……………… 
AZ  …………………..genehmigt. 

1.3 Gesetzliche Grundlagen der Änderung des Flächennutzungsplans 

Grundlage der Änderung des Flächennutzungsplans sind das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) und die Planzeichenverordnung PlanZVO) in den aktuell gültigen Fassungen. Parallel zu der 
städtebaulichen Planung werden nach den Vorschriften des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) und des Gesetzes über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft 
und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) die Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege in die Bauleitplanung integriert. 

1.4 Ziele der Planung 

Mit der Planung werden insbesondere folgendes städtebauliches Ziel verfolgt: 

 Bereitstellung von Flächen für einen wirksamen Beitrag zur Versorgung mit regenerativen Energien und 

zur Entgegenwirkung des Klimawandels. 

1.5 Einfügung in die überörtliche Planung (LEP, Regionalplan) LEP auch in Rundschreiben 2021 StMIn 

Das Landesentwicklungsprogramm (Stand 01. Juni 2023) enthält hinsichtlich des geplanten Vorhabenplanung 
folgende Grundsätze (G) und Ziele (Z). 
 
1.3 Klimawandel  
1.3.1 Klimaschutz  
(G) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen soll auf die Klimaneutralität in Bayern hingewirkt werden.  
(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch (…) die ver-
stärkte Erschließung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe sowie 
von Sekundärrohstoffen.“ 
 
6 Energieversorgung  
6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur  
6.1.1 Sichere und effiziente Energieversorgung (Z) Die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie 
ist durch den im überragenden öffentlichen Interesse liegenden und der öffentlichen Sicherheit dienenden Um- 
und Ausbau der Energieinfrastruktur sicherzustellen und hat klimaschonend zu erfolgen. Zur Energieinfrastruktur 
gehören insbesondere - Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung 
 
6.2 Erneuerbare Energien  
 
6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien  
(Z) Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 
 
6.2.3 Photovoltaik  
(…) 
(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise auf vorbelasteten Standorten realisiert werden. An ge-
eigneten Standorten soll auf eine Vereinbarkeit der Erzeugung von Solarstrom mit anderen Nutzungen dieser 
Flächen, insbesondere der landwirtschaftlichen Produktion sowie der Windenergienutzung, hingewirkt werden.  
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(G) Im notwendigen Maße soll auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in landwirtschaft-
lich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden. 
 
7 Freiraumstruktur  
7.1 Natur und Landschaft 
 
7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche  
(G) In freien Landschaftsbereichen soll der Neubau von Infrastruktureinrichtungen möglichst vermieden und an-
dernfalls diese möglichst gebündelt werden. Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur 
und Landschaft möglichst vermindert werden. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. 

 

Regionalplan: 

Das Plangebiet befindet sich in der Planungsregion Nürnberg (7) im ländlichen Teilraum im Umfeld des großen 
Verdichtungsraums Nürnberg, Fürth, Erlangen.  

 

 

 

(Regionalplan (7) Ausschnitt Karte 1 - Raumstruktur 

 

Das Gebiet ist Teil des Landschaftsschutzgebiets - "Südliches Mittelfränkisches Becken westlich der Schwäbi-
schen Rezat und der Rednitz mit Spalter Hügelland, Abenberger Hügelgruppe und Heidenberg" (LSG West)  
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(Regionalplan (7) Ausschnitt Karte 3 – Landschaft und Erholung 

Der Geltungsbereich liegt am Rande des Quarzsandabbaugebietes Mühlstetten I und wird von überörtlich be-
deutsamen Freileitungen gequert 

  

  

 

(Regionalplan (7) Ausschnitt Karte 7 – Siedlung und Versorgung 
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Die Regionalplanfortschreibung vom 01.06.2008 sind hinsichtlich der Nutzung von Sonnenenergie unter Punkt 
6.2.2 folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) formuliert 

6.2.2.1 (Z)  Die Möglichkeiten der direkten und indirekten Sonnenenergienutzung sollen innerhalb der 
gesamten Region verstärkt genutzt werden. 

6.2.2.2 (G)  Es ist anzustreben, dass Anlagen zur Sonnenenergienutzung in der Region bevorzugt inner-
halb von Siedlungseinheiten entstehen, sofern eine erhebliche Beeinträchtigung des Ortsbil-
des ausgeschlossen werden kann. 

6.2.2.3 (G)  In der Region gilt es großflächige Anlagen zur Sonnenenergienutzung außerhalb von Sied-
lungseinheiten möglichst an geeignete Siedlungseinheiten anzubinden, sofern eine erhebli-
che Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes ausgeschlossen werden kann. 

In der Begründung zu den einzelnen Punkten wird folgendes ausgeführt: 

zu 6.2.2.1   Die Nutzung von Sonnenenergie hat in den vergangenen Jahren, auch bedingt durch das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) einen enormen Aufschwung erfahren. Als Beispiel hier-
für kann die Entwicklung und Nutzung der Photovoltaiktechnologie herangezogen werden. 
Während die Gesamtleistung aller installierten Photovoltaikmodule in Deutschland im Jahre 
1995 (bei voller Sonneneinstrahlung) ca. 16 Megawatt betrug, lag der Wert für das Jahr 2006 
bundesweit bereits bei insgesamt ca. 2.831 Megawatt. Als entscheidendes Kriterium zur Ab-
schätzung des nutzbaren Sonnenenergiepotentials gilt es die mittlere jährliche Globalstrah-
lung am jeweiligen Standort heranzuziehen. Anhaltspunkte hierfür liefert der Bayerische So-
lar- und Windatlas. Laut Bayerischem Solar- und Windatlas befinden sich die geeignetsten 
Standorte für die Sonnenenergienutzung innerhalb der Region Nürnberg mit 1050 bis 1100 
kWh/m² im Bereich der südlichen Frankenalb sowie in Teilen des Nürnberger Stadtgebietes. 
In den übrigen Teilen der Region ist mit einer mittleren jährlichen Technische Globalstrahlung 
von 1000 bis 1050 kWh/m² zu rechnen, die ebenfalls vergleichsweise gute Voraussetzungen 
für die Sonnenenergie erwarten lassen. 

zu 6.2.2.2   Zweifelsohne besitzen Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie in aller Regel aufgrund ihrer 
physischen Beschaffenheit und notwendigen Größenordnung Auswirkungen auf ihre Umge-
bung. Diese Auswirkungen begrenzen sich vorrangig auf den optischen bzw. ästhetischen 
Bereich. Luftschadstoffe, Reststoffe, Abfälle oder Lärm entstehen bei der derzeit gängigen 
Nutzung von Sonnenenergie nicht. Die optischen Auswirkungen sind je nach Standort sowie 
Art und Größenordnung der jeweiligen Anlage in unterschiedlich starker Weise als Beein-
trächtigung des Orts- bzw. Landschaftsbildes zu werten. Nach LEP B VI 1 soll die Zersiede-
lung der Landschaft verhindert und auf das charakteristische Orts- und Landschaftsbild ge-
achtet werden. Dieser Zielsetzung soll Rechnung getragen werden, indem Sonnenenergie-
nutzung bevorzugt innerhalb von Siedlungseinheiten stattfinden soll, sofern diese Nutzung in 
ihrer Art und Größenordnung keine erheblichen Beeinträchtigungen des Ortsbildes hervorruft. 
Hierzu eignen sich insbesondere Dach- und Fassadenflächen. Dies kann auch für beste-
hende landwirtschaftliche Gebäude außerhalb des unmittelbaren Ortsbereichs gelten. 

zu 6.2.2.3   Insbesondere großflächige Anlagen zur Sonnenenergienutzung außerhalb von Siedlungsein-
heiten besitzen zum Teil erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild und verändern 
den Charakter der Umgebung. Gemäß LEP B VI 1.1 sollen Neubauflächen möglichst in An-
bindung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. In Verbindung mit dem be-
reits genannten Ziel, die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern und auf das charakteris-
tische Orts- und Landschaftsbild zu achten (LEP B VI 1), gilt es daher, großflächige Sonnen-
energieanlagen außerhalb von Siedlungseinheiten möglichst an geeignete Siedlungseinhei-
ten anzubinden, sofern damit keine erheblichen Beeinträchtigungen des Orts- und Land-
schaftsbildes verbunden sind. Großflächige Sonnenenergieanlagen ohne Siedlungsanbin-
dung können nur in Einzelfällen in Betracht kommen, in denen die Möglichkeiten der gefor-
derten Anbindung nicht gegeben sind, keine erheblichen Beeinträchtigungen des Orts- und 
Landschaftsbildes mit dem jeweiligen Vorhaben verbunden sind und sonstige öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen. 
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Landschaftsschutz und Siedlungsanbindung  

Entsprechend dem bisherigen LEP 2006 wurden Photovoltaik-Freiflächenanlagen als Siedlungsflächen behan-
delt. Durch die damit erforderliche Anbindung an geeignete Siedlungen sollte die Zersiedelung und Zerschnei-
dung der Landschaft verhindert werden. Mit dem Landesentwicklungsprogramm 2013 entfällt die bisherige Pflicht 
zur Siedlungsanbindung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (s.o.).  In der Praxis erwies sich die Pflicht zur Sied-
lungsanbindung in manchen Fällen als Hindernis für eine gute Einbindung einer Anlage in die Landschaft, wie 
etwa bei abgelegenen, kaum einsehbaren Standorten ohne Siedlungsanbindung, welche aus Gründen des Land-
schaftsschutzes zu bevorzugen wären. Sofern es ohne Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes mög-
lich ist, sollten bevorzugt angebundene Standorte ausgewählt werden, um die Zerschneidung der Landschaft zu 
minimieren. 

1.6 Standortwahl und -eignung 

Aufgrund des spürbaren Klimawandels gewinnt der Klimaschutz, insbesondere durch CO2 Einsparungen auf dem 
Bereich der klimafreundlichen Energieerzeugung immer mehr an Bedeutung. Die Gemeinde Röttenbach befür-
wortet, als Beitrag der Gemeinde zum Klimaschutz, die Errichtung einer Freiflächen Photovoltaikanlage, am vor-
gesehenen Standort.  

Ein gesamtgemeindliches Standortkonzept zur für PV-Freiflächenanlagen bzw. im Flächennutzungsplan darge-
stellte Flächen für PV-Anlagen besteht nicht. Die Gemeinde hat jedoch anhand eines von der Gemeinde aufge-
stellten Leitfadens, unter Zugrundelegung eines von der Gemeinde festgelegten Kriterienkatalogs geeignete Flä-
chen für PV-Anlagen im Gemeindegebiet identifiziert. Mit der Aufstellung des Leitfadens zur Zulassung von Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen will die Gemeinde Röttenbach einen wertvollen Beitrag zur Energiewende und zum 
Klimaschutz leisten, gleichzeitig aber auch eine transparente Entscheidungsgrundlage für die Öffentlichkeit, 
Grundeigentümer, sonstige eingebundene Akteure sowie die Antragsteller bzw. Betreiber von Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen schaffen.  

Durch die Anwendung einfacher und nachvollziehbarer Kriterien kann städtebaulicher Fehlentwicklung vorge-
beugt und Wildwuchs in Form zufallsgesteuerter Flächennutzung verhindert werden. Der Leitfaden zeigt poten-
zielle Flächen für die Installation von PV-Freiflächenanlagen im Gemeindegebiet auf, wodurch - unter dem Aspekt 
der Nachhaltigkeit - die Belange der sauberen Energieerzeugung und des Klimaschutzes nachvollziehbar mit den 
Belangen der Nahrungsmittelerzeugung, des Landschaftsbildes und des Naturschutzes zusammengeführt wer-
den. 

 

Gemeinde Röttenbach - Darstellung der für PV-Anlagen geeigneten und ungeeigneten Flächen 

Plangebiet 
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Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Flächenkulisse der im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 ver-
ankerten „landwirtschaftlich benachteiligten Gebiete“. Darin sind PV-Freiflächenanlagen mit einer Nennleistung 
über 1 MWp und bis maximal 20 MWp auf Acker- und Grünlandflächen in diesen Gebieten förderfähig, sofern die 
Bundesländer eine entsprechende Rechtsverordnung dazu erlassen. Bayern hat dies mit der "Verordnung über 
Gebote für Freiflächenanlagen" getan und unterstützt somit den Ausbau bayerischer PV-Freiflächenanlagen.  

Die Planung erfolgt auf Antrag des Vorhabenträgers. Für alle im Vorhabengebiet liegenden Grundstücksflächen 
sind für die Betriebsdauer des Solarparks im Rahmen Pachtvereinbarungen geschlossen worden. Die Entwick-
lung des Standortes ist seitens der Flächenverfügbarkeit gesichert. 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Grenzen des festgesetzten Landschaftsschutzgebiets LSG-00427.01 "Südli-
ches Mittelfränkisches Becken westlich der Schwäbischen Rezat und der Rednitz mit Spalter Hügelland, Aben-
berger Hügelgruppe und Heidenberg" (LSG West) im Gebiet des Landkreises Roth. 

 
Quelle: BayernAtlas (09/2024)– Themenkarte Umwelt – Natur - Landschaftsschutzgebiete 
Punktschraffung Landschaftsschutzgebiet, Umgriff Plangebiet (rote Fläche) 

Landschaftsschutzgebiete sind in der Anlage Standorteignung zum Rundschreiben des Bayerischen Ministeri-
ums für Wohnen Bau und Verkehr „Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanla-
gen, Stand 10.12.2021“ unter Nummer 2 als Restriktionsflächen aufgeführt und sind somit als eingeschränkt 
geeignet gelistet.  

„Restriktionsflächen sind Flächen, die für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen nur bedingt geeignet sind. 
Diese Flächen haben in der Regel eine große Bedeutung für Natur und Landschaft. Vor diesem Hintergrund ist 
im Rahmen einer Prüfung des Einzelfalls darzulegen, ob und warum die mit der Errichtung von PV-Freiflächen-
anlagen verbundenen Auswirkungen auf Natur und Landschaft am konkreten Standort aus naturschutzrechtli-
cher- und fachlicher Sicht vertretbar sind. Das Ergebnis dieser Prüfung soll aktenmäßig dokumentiert werden.“ 

Im Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik Freiflächenanlagen, des Bayerischen Lan-
desamts für Umwelt (2014) wird festgestellt: 

„Im Einzelfall ist die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auch in einem Landschaftsschutzgebiet 
(LSG) nicht ausgeschlossen.  

Ein Bebauungsplan bzw. Flächennutzungsplan, dessen Festsetzungen bzw. Darstellungen den Regelungen ei-
ner Landschaftsschutzverordnung widersprechen, ist grundsätzlich unzulässig. Maßstab für eine derartige Beur-
teilung ist in jedem Fall der jeweilige der LSG-Verordnung. Sieht die entsprechende Verordnung kein Verbot der 
Aufstellung von Bauleitplänen mit der Folge der baulichen Inanspruchnahme dieser Flächen vor, kann die Ge-
meinde für das entsprechende Gebiet einen Bebauungsplan aufstellen. Sieht die Landschaftsschutzverordnung 
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dagegen ein Bauverbot vor, ist die Aufstellung von Bauleitplänen nur möglich, wenn für die geplante bauliche 
Nutzung die Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung von diesen Bestimmungen rechtlich möglich ist und auch 
sonst nichts entgegensteht. Die Landschaftsschutzverordnung darf durch die nach dem Bebauungsplan zulässi-
gen Veränderungen des Schutzgebiets jedoch nicht (teilweise) „funktionslos" werden  

Daneben besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Landschaftsschutzverordnung anzupassen oder aufzuheben.  

Empfohlen wird die Einführung eines Zonierungskonzepts, das geeignete Standorte für die Realisierung von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Landschaftsschutzgebiet ausweist. Zuständig für die Erarbeitung solcher Zo-
nierungskonzepte sind die für den Erlass der jeweiligen Schutzgebietsverordnung zuständigen Gebietskörper-
schaften (Landkreise, Bezirke). Der Verordnungsgeber hat durch eine entsprechende Änderung der Verordnung 
die Möglichkeit, gezielt und beschränkt auf solche Vorhaben die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
im Landschaftsschutzgebiet zu steuern (vgl. S 22 Abs. 1 3 BNatSchG), ohne dass die betreffenden Flächen 
insgesamt die Schutzwirkung des Landschaftsschutzgebiets verlieren. 

Die (prophylaktische) Herausnahme der Fläche aus dem LSG ist dagegen in der Regel kein geeignetes Mittel, 
um tatsächliche oder vermeintliche Konflikte mit dem Inhalt der LSG-Verordnung zu lösen.  

 Die mit der Errichtung der Anlage verbundenen Beeinträchtigungen, beispielsweise des Landschaftsbil-
des, werden dadurch nicht gelöst Dies gilt auch für die damit häufig einhergehenden negativen Auswir-
kungen auf benachbarte Flächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes verbleiben.  

 Besonders fragwürdig aus fachlicher, wie auch aus rechtlicher Sicht wäre die Herausnahme von Kern-
flächen oder die "Durchlöcherung" des Schutzgebietes bei wiederholten Herausnahmen.  

 Eine Reintegration vormals herausgenommener Flächen in das Schutzgebiet, nach einem (späteren) 
Rückbau der Photovoltaik-Freiflächenanlagen, ist in der Praxis nicht zu erwarten  

Im Fall der Unterbreitenlohe ist Durch die Lage in einem vorbelasteten Landschaftsteil in der Nähe von bebauten 
Siedlungsbereichen ist bei der Freiflächen-Photovoltaikanlage ein Standort gewählt, der die Belange der Zer-
schneidung der Landschaft und Störung des Landschaftsbildes minimiert.  

Die Fläche befindet sich Außenbereich innerhalb eines durch Leitungstrassen und Straßen vorbelasteten, verän-
derten Landschaftsbereiches ohne besondere ästhetische oder ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-
hang mit größeren Sandabbau- und Gewerbegebieten.  

Die Vorbelastung des Gebietes ist im Einzelnen geprägt durch:  

- die Lage im Dreieck zwischen der Staatsstraße St 2223 und dem großflächigem Sandabbaugebiet im Nor-
den und  der und Ortsverbindungstraße Unterbreitenlohe-Hügelmühle im Westen und Süden und des Ge-
werbegebietes/ Betonfertigteilwerks im Nordosten  

- sowie der das Gebiet querenden 380/220 kV.  
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Übersicht: Lage und Nutzungen im Umfeld 

Die Fläche liegt im Außenbereich innerhalb eines durch mehrere Leitungstrassen vorbelasteten, veränderten 
Landschaftsbereiches ohne besondere ästhetische oder ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
mit größeren Rohstoffabbau- und Gewerbegebieten. Durch die Mehrfachnutzung vorbelasteter Freiräume kann 
die Beanspruchung von Natur- und Landschaft vermindert werden und unzerschnittene Räume erhalten werden. 
Dies trägt zur Erreichung der landesplanerischen Ziele bezüglich der Freiraumstruktur, insbesondere dem Erhalt 
freier Landschaftsbereiche bei. 

Das geplante Vorhaben der Freiflächengestaltungsanlage wurde aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet 
in der 182. Sitzung des Naturschutzbeirats des Landkreises Roth vom 27. März 2025 behandelt. Es wurde fol-
gender einstimmiger Beschluss gefasst:  

„Eine Erlaubnis zur Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1218 und 
1219 Gemarkung Mühlstetten, Gemeinde Röttenbach innerhalb des Landschaftsschutzgebietes wird 
in Aussicht gestellt.  

Begründung:  

Durch die künftige Freiflächen-Photovoltaikanlage erfolgt eine eher extensive Nutzung der Flächen. 
Es handelt sich um einen Eingriff in die Landschaft. Aufgrund der Lage in einer Landschaftssenke 
hat die Anlage wenig negative Fernwirkung, so dass das Landschaftsbild nicht erheblich beeinträch-
tigt wird.“ 

Somit erfolgt mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ein sogenanntes „Hineinplanen in 
eine Befreiungslage“.  
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Blick nach Nordwesten auf das Gebiet mit Hochspannungstrasse und Betonfertigteilwerk 

Die Flächen im Vorhabengebiet liegen außerhalb von festgesetzten Überschwemmungs- oder Wasserschutzge-
bieten, Biotopflächen und Belange des Artenschutzes sind ebenfalls von der Planung nicht betroffen. 

Am Rand des Geltungsbereichs ist im BayernAtlas ein Bodendenkmal (D-5-6831-0004) eingezeichnet. Die Pho-
tovoltaikmodule überstellen das Bodendenkmal geringfügig am Rand. Überlagerungen von Bodendenkmälern 
mit Photovoltaikanlagen bedürfen als Restriktionsflächen einer besonderen Abstimmung mit der Bodendenkmal-
pflege sowie einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 
(BayDSchG).  

Die Fläche hat eine, aufgrund ihrer topographischen Lage nur eine geringe Fernwirkung. Sie ist weitgehend durch 
Grünbestand in das Landschaftsbild eingebunden. Von Norden aus besitzt das Gebiet von der Staatsstraße aus 
betrachtet, bedingt durch den Grünbestand entlang der Straße, die vorhandene Topographie, die zwischengela-
gerte Sandabbaufläche und die Entfernung von ca. 170 m keine Fernwirkung. Im Westen verläuft in ca. 100 bis 
130m Entfernung die Ortsverbindungsstraße von Hügelmühle nach Unterbreitenlohe. Auch ist bedingt durch eine 
Böschung entlang der Straße und verbliebene nicht gerodete Gehölzbestände entlang des Sandabbaugebiets ist  
die Fläche in weiten Bereichen kaum fernwirksam. Von Unterbreitenlohe kommend kann die Fläche getrennt 
durch eine Hopfenanbaubaufläche teilweise eingesehen werden. Hier kann durch entsprechende Pflanzmaßnah-
men entgegengewirkt werden. Im Osten verläuft, von der Höhenlage etwas tiefer liegend ein Flurweg in Nord-
südrichtung entlang des Tiefenbachs. Der Weg verläuft auf einer Länge von ca. 120m an der Grenze des Plan-
gebiets direkt entlang. Auf der anderen Wegeseite schließt ein Waldgebiet an. Eine Einsehbarkeit der Fläche ist 
nur von dem Weg aus in Teilbereichen möglich. Auch hier kann die Photovoltaikanlage durch die Anlage einer 
Hecke gut eingebunden werden. 

Aufgrund der Topographie des Geländes und der bestehenden Eingrünung kann die PV-Freiflächenanlage durch 
weitere Eingrünungsmaßnahmen an den Rändern gut und wirksam in die Landschaft eingebunden werden.  

Der größte Teil der Fläche Flurnr. 1219 der Gemarkung Mühlstetten ist derzeit noch als Ausgleichs- und Ersatz-
fläche für den Sandabbau „Mühlstetten l" im BayernAtlas noch im Ökoflächenkataster enthalten.  

Im Schreiben von der Regierung von Oberfranken/ Bergamt Nordbayern ROF-SG26-3914-184-2-8 vom 
16.05.2024 wurde unter Punkt 3 mitgeteilt  

„Die Grundstücke Flur-Nrn. 1215 und 1219 (i. T.) — nördlicher Teilbereich - der Gemarkung Mühlstetten sind im 
Ökoflächenkataster beim Landesamt für Umwelt als Ausgleichs- und Ersatzflächen eingetragen, obwohl hier kei-
nerlei bergbauliche Tätigkeiten durchgeführt wurden. Die Löschung dieses Eintrags in Folge der Herausnahme 
aus der bergrechtlich zu betrachtenden Betriebsfläche ist durch den Unternehmer zu beauftragen. 
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Es wurde seitens der der Betreiberfirma der Sandabbaufläche „Mühlstetten I“ versäumt die Löschung der Flächen 
aus dem Ökoflächenkataster zu beantragen. Die Beantragung wurde seitens der Firma am 28.05.2025 nachge-
holt. 

Die Freiflächenphotovoltaikanlage wird nach Beendigung der Nutzung rückstandslos zurückgebaut. Die verbind-
liche rechtliche Sicherung des Rückbaus erfolgt im Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträger und Ge-
meinde. 

Gemäß §2 EEG 2023 - Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien - liegen die Errichtung und der Betrieb 
von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der 
öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die er-
neuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.  

Das Plangebiet wird durch die 380/220 kV Bestandsleitung B 105 Ingolstadt – Raitersaich der TenneT GmbH 
gequert. Im Rahmen der vorgezogenen Beteiligung Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.1 BauGB erfolgte 
durch die TenneT TSO GmbH ein Widerspruch im Sinne des § 7 Satz Ersatz 1 Bau GB gegen die Festsetzung 
der Fläche als Sondergebiet für eine Photovoltaikfreiflächenanlage, im Rahmen der 3. Änderung des Flächen-
nutzungsplans.  

Zusätzlich zur Bestandsleitung B 105 liegt in diesem Gebiet auch der Untersuchungsraum für die Netzverstär-
kungsmaßnahme zwischen Raitersaich, Ingolstadt und Sittling (Vorhaben P 487 im Netzentwicklungsplan NEP 
2037/45; Westbayernring). Aufgrund des erforderlichen Mindestabstands zwischen der bestehenden und neu zu 
bebauenden Leitung ca. 60 Meter gemessen an der jeweiligen Trassenachsen, sowie der vorhandenen gewerb-
lichen Bebauung im Bereich der Bestandsleitung ist eine Trassenführung im Bereich der geplanten Photovoltaik-
Freiflächenanlage, gemäß der Stellungnahme der Tennet GmbH, nicht möglich. Somit stellt diese Flächennut-
zung keinen zusätzlichen Konflikt für die Netzverstärkungsmaßnahme dar. 

Zusätzlich ist allerdings das der NET Nachbarprojekt Petersgmünd - Goldshöfe (Vorhaben P 490 im Netzentwick-
lungsplan NEP 2037/ 45 zu berücksichtigen. Auch das Vorhaben Petersgmünd - Goldshöfe wurde in der aktuellen 
Version des Netzentwicklungsplans bereits bestätigt. Im Bereich der Gemeinde Röttenbach verlaufen die Pla-
nungen beider Vorhaben auf dem Gemeindegebiet. Um eine gegenseitige negative Beeinflussung beider Vorha-
ben bereits während der Planung auszuschließen stimmen sich beide Projekte so ab, dass die Planung weiter 
Vorhaben ohne gegenseitige Wechselwirkung und Konflikt möglich ist.  

Diese Abstimmung bezieht auch den Neubau eines 380 KV Umspannwerks im Suchraum Petersgmünd (Such-
raum Gemeinden Georgensgmünd/ Röttenbach/ Stadt Spalt) mit ein, der Teil des NEP-Projekts 490 ist. Die der-
zeit laufende Raumanalyse, bei der die Beeinflussung des Projekts Westbayernring eine bedeutende Rolle spielt, 
legt nahe, dass die zu bevorzugenden Standorte für dieses Umspannwerk südlich der Bestandsleitung B 105 
liegen.  

Die für die Photovoltaikanlage geplante Fläche liegt dabei innerhalb des favorisierten Suchraums für den späteren 
Umspannwerkstandort, entsprechend planerischer Kriterien wie Verfügbarkeit von Flächen, Anbindung an die 
bestehende Leitung und ausreichende Abstände zur Wohnbebauung. Der Suchraum beinhaltet sowohl die Pho-
tovoltaik Fläche als auch den nordöstlich anschließende Abbaufläche. Durch die Nutzung der Fläche als Photo-
voltaikfläche wäre eine Nutzung als Umspannwerksfläche für das Vorhaben an diesem potentiellen Standort nicht 
mehr möglich, wodurch beide Planungen im direkten Konflikt stehen.  

Unter Berücksichtigung dieses Aspekts widerspricht die Tenne der Planung der Photovoltaikanlage auf der ge-
nannten Freifläche. Dieser Widerspruch gilt insbesondere als insbesondere auch als Widerspruch im Sinne des 
§ 7 Satz 1 Bau GB, wonach Öffentliche Planungsträger, die nach § 4 beteiligt worden sind, ihre Planungen dem 
Flächennutzungsplan insoweit anzupassen haben, als sie diesem Plan nicht widersprochen haben. 

Beide Flächennutzungen weisen eine Bedeutung für die Energiewende auf.  

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gem. § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander gerecht abzuwägen. Neben der oben dargestellten Bedeutung des 380-kV Um-
spannwerks stellt die beabsichtigte PV-Fläche stellt einen wichtigen Beitrag für die regionale Energiesicherheit 
dar. Teile der in der Fläche erzeugten Energie sollen dem nahe der Fläche gelegenen Gewerbegebiet Georgens-
gmünd zur Verfügung gestellt werden. Die unmittelbare räumliche Nähe zwischen Erzeugung und Nutzung der 
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Energie spricht, aufgrund ihrer Bedeutung für die regionale Erzeugung und Nutzung von Energie, für die Festle-
gung der Fläche für die PV-Anlage. Neben den öffentlichen Belangen bzw. Flächenansprüchen, sind auch private 
Belange z.B. die des Grundeigentums zu berücksichtigen. Durch die bereits erfolgte Sicherung des Flächenzu-
griffs für die PV-Freiflächenanlage im Rahmen einer Pachtvereinbarung, ist nicht von einer Flächenverfügbarkeit 
für andere Nutzungen auszugehen. Die Umsetzung des Bebauungsplans ist unmittelbar nach dessen Rechtsgül-
tigkeit vorgesehen. Die Suche nach potentiell geeigneten Flächen für das Umspannwerk sind im Rahmen einer 
Raumanalyse derzeit noch im Gange. Die Fläche der vorgesehenen PV-Anlage stellt, neben der direkt angren-
zenden Abbaufläche, eine der potentiell in Frage kommende Fläche für das Umspannwerk dar. Mit der Abbau-
fläche bestehen sogar im direkten Umfeld also weitere in Frage kommende alternative Flächen.  

Aufgrund des konkreten Vorhabenbezugs und dem fortgeschrittenen Projektstand, verbunden mit der vorhande-
nen Flächenverfügbarkeit sowie und der beabsichtigten regionalen Nutzung der erzeugten Energie - im Unter-
schied zu einer noch unkonkreten Standortfestlegung für ein beabsichtigtes Umspannwerk sowie potentiell vor-
handenen Alternativflächen, wie z.B. auch direkt angrenzend im Abbaugebiet – wurde an der Festsetzung des 
Sondergebiets für die Freiflächen PV-Anlage im Flächennutzungsplan festgehalten. 

 

1.7 Darstellung im wirksamen Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan/Landschaftsplan (FNP/LP) als Fläche für die Landwirt-
schaft Ackerfläche und Wald dargestellt. Weiter ist die 380/220 kV-Leitung Ingolstadt – Raitersaich dargestellt, 
die das Gebiet quert. 
 
Die im FNP noch dargestellten Waldflächen wurden im Zuge des Sandabbaugebietes Wälder großflächig gero-
det, sodass sich derzeit weder im Plangebiet noch direkt angrenzend Waldflächen befinden (vgl. nächste Seite). 
Die Rodungserlaubnis wurde zusammen mit der Rahmenbetriebszulassung „Tagebau Mühlstetten I“ mit Be-
scheid der Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern vom 03.01.20027 AZ 26-3914.009.10-II3391/2006 
erteilt. Das Forstamt Heideck (heute: Amt für Landwirtschaft und Forsten Roth) erteilte hierzu mit Schreiben vom 
05.09.2003 Az.: FG 103.1 das nach Art. 9 Abs. 2 i.V.m. 39 Abs. 3 BayWaldG erforderliche Einvernehmen zur 
Beseitigung des Waldes zugunsten einer anderen Bodennutzungsart. 
 

 
Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan mit Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
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Die geplante Nutzung der Fläche als Freiflächen-Photovoltaikanlage entwickelt sich nicht aus dem wirksamen 
Flächennutzungsplan. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen zur Sicherung seiner städtebaulichen Ziele, 
den Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu ändern.  
 

2 Geplante Änderung des Flächennutzungsplans 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die paral-
lele Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 23 „Freiflächen-Photovoltaikanlage Unterbreiten-
lohe“ geschaffen werden. 

 

 
 Ausschnitt aus der geplanten 3. Änderung Flächennutzungsplans  

 

Städtebaulicher Rahmen: 

Die verkehrliche Erschließung der Fläche über die im Südwesten verlaufende Ortsverbindungsstraße und den 
daran anschließenden, östlich an den Geltungsbereich angrenzenden, Wirtschaftsweg gesichert. Die Wegeer-
schließung wird hierbei nur für die Bauausführung und gelegentliche Wartungs- und Pflegearbeiten benötigt. 

Da innerhalb des Sondergebietes ausschließlich Solarmodule und die dazugehörige Betriebstechnik errichtet 
werden sollen, sind kein Wasser- oder Abwasseranschluss oder sonstige innerörtlich übliche Ver- und Entsor-
gungseinrichtungen erforderlich. Es kommt zu keinen nennenswerten Versiegelungen in der Fläche, daher kann 
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das anfallenden Niederschlagswasser weiterhin über den unter den Solarmodulen natürlich anstehenden Boden 
versickert werden.  

Der Netzanschluss der Anlage erfolgt durch eine 20-kV-Leitung in das nahegelegene Mittelspannungsnetz an 
eine gemeindliche Übergabestation an der Südwestecke des Gewerbegebiets Georgensgmünd. 

Mit der Errichtung der PV-Anlage können Reflexionen des Sonnenlichts von den Solarmodulen verbunden sein. 
Gemäß § 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind Immissionen als schädliche Umwelteinwir-
kungen zu werten, sofern sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbeizuführen. Hinsichtlich einer mög-
lichen Blendung kritisch sind Immissionsorte, die vorwiegend westlich oder östlich einer Photovoltaikanlage liegen 
und nicht weiter als ca. 100 m von dieser entfernt sind. Hier kann es im Jahresverlauf zu ausgedehnten Immissi-
onszeiträumen kommen, die als erhebliche Belästigung der Nachbarschaft aufgefasst werden können. Die Ab-
stände zur Südöstlichen Wohnbebauung in Oberbreitenlohe betragen ca. 450 m, zur südlichen Wohnbebauung 
nach Unterbreitenlohe ca. 350 m. Aus diesem Grund kann, auch gemäß der Stellungnahme der Unteren Immis-
sionsschutzbehörde, die Anfertigung eines Gutachtens unterbleiben.  

Die Flächen im Vorhabengebiet liegen außerhalb von festgesetzten Überschwemmungs- oder Wasserschutzge-
bieten, Biotopflächen und Belange des Artenschutzes sind ebenfalls von der Planung nicht betroffen. 

Am Rand des Geltungsbereichs ist im BayernAtlas ein Bodendenkmal (D-5-6831-0004) eingezeichnet. Die Pho-
tovoltaikmodule überstellen das Bodendenkmal geringfügig am Rand. Überlagerungen von Bodendenkmälern 
mit Photovoltaikanlagen bedürfen als Restriktionsflächen einer besonderen Abstimmung mit der Bodendenkmal-
pflege sowie einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 
(BayDSchG). In der Vorab-Stellungnahme der Bodendenkmalpflege vom 07.10.2024 wurde hierzu bereits wie 
folgt Stellung genommen.  

„Bei dem Bodendenkmal D-5-6831-0004 handelt es sich um eine durch von der Oberfläche aufgelesene Sied-
lungsfunde der Urnenfelderzeit bekannte Fundstelle. Die genaue Ausdehnung und Erhaltung des Bodendenk-
mals ist derzeit uns unbekannt, so dass auch westlich des kartierten Denkmalbereichs zugehörige Teile zu ver-
muten sind. 

Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Der ungestörte 
Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege Priorität, Bo-
deneingriffe sollten auf einem unabweisbar notwendigen Mindestmaß beschränkt bleiben. Angesichts der randli-
chen Lage des bislang kartierten Denkmalbereiches im Plangebiet sowie der geplanten Standorte der Trafohäus-
chen außerhalb von diesem, wird dieser Aspekt bereits teilweise berücksichtigt. 

 

2.1 Artenschutz 

Im Vorhabengebiet und in der näheren Umgebung gibt es keine amtlich kartierten Biotope und keine Einträge in 
der Artenschutzkartierung. Zum Vorhaben wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung1 (saP) erstellt.  

Im vorliegenden Gutachten wurde untersucht, ob für die Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und alle Europäi-
schen Vogelarten Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind.  

Als Vermeidungsmaßnahme wird in den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans festgelegt, 
dass die Freimachung des Baufeldes nur außerhalb der Brutzeit, d.h. nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. erfol-
gen darf.  

Maßnahmen zur Erhaltung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG (CEF-
Maßnahmen) werden nicht benötigt. 

Für detaillierte Informationen wird auf die in der Anlage befindliche spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung 
verwiesen. 

  

                                                           

1 ÖkoloG – Richard Radle (Dipl. Biologe): Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) Errichtung einer PV-Anlage bei Unter-

breitenlohe – v. 03.10.2024 
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3 Umweltbericht 

In Bezug auf den Umweltbericht wird auf in den weiteren Unterpunkten stehenden Umweltbericht zur parallelen Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 23 „Freiflächen-Photovoltaikanlage Unterbreitenlohe“ verwie-
sen. Der Bericht besitzt auch für diese Änderung Gültigkeit. 

3.1 Einleitung 

3.1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 

Die Gemeinde Röttenbach stellt für den Bereich südwestlich von Röttenbach den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan für das Sondergebiet „Freiflächen-Photovoltaikanlage Unterbreitenlohe“ auf, um die Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage zu ermöglichen. Zur Ausweisung gelangt nach § 11 Abs. 2 BauNVO ein Sonder-
gebiet Erneuerbare Energien (EE) mit der Zweckbestimmung „Freiflächen-Photovoltaikanlage“. Das vorliegende 
Bauleitplanverfahren soll das Vorhaben bauplanungsrechtlich absichern und die Voraussetzungen schaffen, da-
mit hier von den Vorhabenträgern eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden kann.  

Mit der Freiflächen-Photovoltaikanlage werden mehrere Ziele verfolgt:  

• Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen  

• Reduzierung des CO2-Ausstoßes zum Schutz des Klimas  

• Schonung fossiler und begrenzter Energiequellen wie Erdöl und Erdgas  

• Sicherung der dezentralen Energieversorgung  

• regionale Wertschöpfung. 

Angaben zum Standort 

Das Plangebiet liegt nördlich des Orts Unterbreitenlohe im fränkischen Seenland. Nördlich des Geltungsberei-
ches verläuft die Staatsstraße St 2223. 

Die überwiegend ackerbaulich genutzte Kulturlandschaft mit sanft bewegtem Relief und heterogenem Erschei-
nungsbild weist sowohl großflächige Ackerlagen als auch größere Waldgebiete auf, im Osten verläuft der Tiefen-
bach. Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet. Der Geltungsbereich schließt im Süden an landwirtschaft-
lich genutzte Flächen an. Der Großteil wird intensiv ackerbaulich genutzt. Daneben wird im direkten Umfeld auch 
Hopfenanbau betrieben. Heckenstrukturen auf den südlich angrenzenden Ackerflächen kommen nicht vor. Nörd-
lich grenzen an das Gebiet anthropogen genutzte Strukturen an. In direktem Anschluss zwischen Staatsstraße 
und Plangebiet befindet sich die ausgedehnte Quarzabbaufläche „Mühlstetten I“, daran westlich und östlich an-
grenzend das Gebewerbegebiet Spalt-Hügelmühle und ein Betonfertigteilwerk. Das Plangebiet wird von einer 
380/22 kV-Hochspannungstrasse gequert. 

Art und Umfang des Vorhabens 

Der Geltungsbereich hat einen Flächenumfang von 4,3 ha. Abzüglich der randlichen Eingrünung soll auf einer 
Fläche von 3,3 ha eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichtet werden. Zusätzlich werden die für den Betrieb 
erforderliche Umspannstation und mehrere kleine Trafostationen auf dem Grundstück errichtet. Das Gelände 
wird umzäunt. 

3.1.2 Rechtsgrundlagen der Umweltprüfung und des Umweltberichts 

Der Umweltbericht ist gem. § 2a BauGB ein gesonderter Bestandteil der Begründung und dient der Beschreibung 
und Bewertung der Umweltbelange. Als systematische Darstellung der Umweltaspekte dient er der Optimierung 
des Abwägungsmaterials und zur Information der Öffentlichkeit und der Behörden. Die Kommune legt dazu für 
jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung 
erforderlich ist. Der Umweltbericht ist entsprechend dem jeweiligen Kenntnis- und Verfahrensstand anzupassen. 
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3.1.3 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 

Fachgesetzte 

Für die Aufstellung von Bauleitplänen ist unter § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Berücksichtigung der Belange des 
Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege und hier insbesondere der Auswir-
kungen auf Tiere und Pflanzen vorgegeben. Von Bedeutung sind auch die ergänzenden Vorschriften zum Um-
weltschutz, die sich aus § 1a BauGB ergeben. 

Laut diesem und den Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2006 soll mit Grund und Boden 
schonend umgangen werden, d.h. der Flächenverbrauch geringgehalten und die Bodenversiegelung auf das not-
wendige Maß begrenzt werden. 

Nach dem BBodSchG sollen die Funktionen des Bodens nachhaltig gesichert werden, schädliche Bodenverän-
derungen abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden getroffen werden. Bei Einwir-
kungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen so weit wie möglich vermieden 
werden. 

Dem Grundsatz des § 6 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) entsprechend sind nachteilige Beeinträchtigungen 
der Gewässer, insbesondere auch des Grundwassers zu vermeiden. 

Luft und Klima sind im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Spezielle fachgesetzliche Ziele zum 
Schutz und zur Verbesserung des Klimas finden sich im Bundesklimaschutzgesetz, im Bundesnaturschutzgesetz 
sowie im Bayerischen Naturschutzgesetz. 

Fachplanungen 

Die Ziele der übergeordneten Fachplanungen (LEP, Regionalplan) wurden bereits in Kapitel 1.5 erläutert. 

3.1.4 Datengrundlage der Umweltprüfung 

Neben der Bestandserfassung für das Plangebiet, dem Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan und den An-
gaben des Vorhabenträgers zur technischen Vorhabenplanung der PV-Anlage, wurden das Landesentwicklungs-
programm (LEP) der Regionalplan Nürnberg, der Bayern-Atlas des Geoportals Bayern (Fachthemen Denkmal-
schutz, Natur, Wasser, Hochwasser, Boden), die spezielle artenschutzrechliche Prüfung zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan für die Erstellung des Umweltberichts herangezogen. 

3.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prog-

nose bei Durchführung der Planung 

3.2.1 Schutzgut Mensch 

Beschreibung und Bewertung 

Für dieses Schutzgut ist vor allem die Sicherstellung von guten Lebensbedingungen (Schutz vor Risiken für die 
menschliche Gesundheit z.B. vor schädlichen Immissionen wie Schadstoffen und Lärm) und die Erhaltung von 
Erholungs- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zu prüfen. 

Erholungsfunktion 

Im Geltungsbereich gibt es noch keinen festgesetzten Bebauungsplan. Im Flächennutzungsplan sind auf dieser 
Fläche landwirtschaftliche Flächen und Wald festgesetzt.  In 100 m  Entfernung führt der Wanderweg “ Deutscher 
Volkssportverband/Spalt - IVV-Rundweitwanderweg 2” auf der Gemeindeverbindungsstraße Hügelmühle-Unter-
breitenlohe am Plangebiet vorbei. Durch die dazwischenliegenden Hopfenfelder und die topographischen Ver-
hältnisse besteht lediglich eine eingeschränkte Blickbeziehung zum Geltungsbereich.  

Der Geltungsbereiches liegt innerhalb eines durch anthropogenen Nutzungen stark vorbelasteten Bereichs des 
Landschaftsschutzgebiets LSG-00427.01 "Südliches Mittelfränkisches Becken westlich der Schwäbischen Rezat 
und der Rednitz mit Spalter Hügelland, Abenberger Hügelgruppe und Heidenberg" (LSG West) im Gebiet des 
Landkreises Roth. 
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Wohnfunktion 

In südlicher Richtung ist die nächste Bebauung ein 350 m vom Geltungsbereich entferntes Wohnbebäude am 
Rand der Ortslage von Unterbreitenlohe. Dem südlich des Geltungsbereiches verlaufenden Wirtschaftsweg 
kommt somit, aufgrund der Sandabbauflächen und dem Betonfertigteilwerk lediglich eine untergeordnete Bedeu-
tung für Erholung der Bevölkerung zu. Insgesamt besitzt der Bereich zwischen der Ortslage Unterbreitenlohe und 
der Staatsstraße St 2223 besitzt für die Erholungfunktion eine eher geringe Bedeutung.  

Vorbelastung 

Der Geltungsbereich wird von einer 380/220-kV–Leitung sowie einer 20 kV-Leitung gequert. Daneben bestehen 
Vorbelastungen für die Erholungsfunkton insbesondere durch den angrenzenden Sandabbau und das Betonfer-
tigteilwerk. 

Auswirkungen der Planung 

Auswirkungen auf die Wohnfunktion 

Mit dem Betrieb der Anlage sind optische Immissionen aufgrund von Blendwirkungen durch Reflexionen des 
Sonnenlichts von den Modulen verbunden. Diese werden durch die Verwendung von reflexionsarmen Solarmo-
dulen reduziert. Aufgrund Ausrichtung der Module und der räumlichen Entfernung zur Bebauung (350m) und zur 
Gemeindeverbindungsstraße (im Minimum ca. 110m) ist anzunehmen, dass keine Störungen durch von den Mo-
duloberflächen ausgehende Blendreflexionen zu erwarten sind. Eine weitergehende fachliche Beurteilung der 
Situation liegt noch nicht vor.  
 

Auswirkungen auf die Erholungsfunktion 

Der im auf der Gemeindeverbindungsstraße verlaufende Wanderweg ist , mit Ausnahme kurzfristiger Beeinträch-
tigungen während der Bauphase, weiterhin ungehindert durch Naherholungssuchende nutzbar. Der Landschafts-
raum wird durch seine topographische Lage nur in untergeordnetem Umfang durch die Anlage technisch über-
prägt, zusätzlich wird dem mit einer Eingrünung an der entgegengewirkt, insgesamt wird die landschaftliche Er-
holungsfunktion nur gering beeinträchtigt. Der Wirtschaftsweg südwestlich der geplanten Anlage wird mit einer 
Heckenpflanzung optisch abgeschirmt. 

3.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung und Bewertung 

Für dieses Planvorhaben wurde eine Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen innerhalb des Geltungsbereiches 
durchgeführt.  

Im Geltungsbereich befinden sich laut Biotop- und Nutzungstypenkartierung nahezu ausschließlich intensiv ge-
nutzt Äcker. Weiter finden sich in stark untergeordneten Flächenanteil artenarme Ackersaumstrukturen und ex-
tensiv genutzter Grünlandstrukturen unter den Hochspannungsmast, sowie eine aus der angrenzenden Sandab-
baufläche ins Gebiet hereinragende stark verbuschte Grünlandbrache. 

Im Rahmen der spezielle artenschutzrechtliche Prüfung2 (saP) fand eine Bewertung der Habitatstrukturen vor Ort 
statt. 

In einem ersten Schritt wurden in der saP die Arten abgeschichtet, die aufgrund vorliegender Daten (LfU-Daten-
bankauswertung) und des Brutvogel-, Libellen-, Heuschrecken-, Fledermausatlasses als zunächst nicht relevant 
für die weiteren Prüfschritte identifiziert werden können.  

                                                           

2 ÖkoloG – Richard Radle (Dipl. Biologe): Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) Errichtung einer PV-Anlage bei Unter-

breitenlohe – v. 03.10.2024 
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In einem zweiten Schritt wurden für die im ersten Schritt nicht abgeschichteten Arten durch Potenzialanalyse die 
einzelartenbezogene Bestandssituation im Untersuchungsraum erhoben. Auf Basis dieser Untersuchungen kön-
nen dann die Arten identifiziert werden, die vom Vorhaben tatsächlich betroffen sein können.  

Bei der Erfassung der Brutvögel wurden insgesamt 14 Vogelarten nachgewiesen. Acht der nachgewiesenen Vo-
gelarten sind in den Roten Listen Deutschland bzw. Bayern verzeichnet. 

Reptilienhabitate sind im Wirkraum des Vorhabens nicht vorhanden. Der Ackerrain ist eutroph und dicht bewach-
sen, ebenso der Wegrain am östlichen Ende. Für ein Vorkommen der Zauneidechse fehlen wichtige Habitats-
funktionen. Eine Besiedlung wurde im gem. der Betrachtung innerhalb der saP ausgeschlossen.  

Vorbelastung 

Das Gelände wird aktuell intensivlandwirtschaftlich (Ackerbau) genutzt. 

Auswirkungen der Planung 

Als Wirkraum wird sowohl der Geltungsbereich als auch der Bereich definiert, der durch indirekte Wirkungen der 
PV-Anlage beeinträchtigt werden könnte. Dies trifft insbesondere auf sehr mobile Arten wie Vögel zu, die die 
Ackerflächen gelegentlich überfliegen, deren Lebensräume sich jedoch nicht im Geltungsbereich, sondern auf 
den angrenzenden Ackerflächen oder in angrenzenden Gehölzen oder Wäldern im Umgriff des Geltungsbereichs 
befinden. 

Ein Eingriff artenschutzrechtlich relevanten Strukturen findet nicht statt, Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind 
somit nicht betroffen.  

In die an den Geltungsbereich angrenzenden Bereiche wird nicht eingegriffen, sodass für die außerhalb liegenden 
Flächen die Quartierfunktion erhalten bleibt. Durch die Entstehung von extensiv genutzten Flächen insbesondere 
an den Rändern des Plangebiets , wie auch eingeschränkt im Bereich der Solarmodule wird sich der Lebensraum 
für Insekten und damit die Nahrungsgrundlage für Fledermäuse vermutlich verbessern. Eine relevante Beein-
trächtigung von Fledermäusen ist somit auszuschließen.  

Die Umzäunung der Anlage wird tierfreundlich gestaltet, so dass Kleinsäugern unter dem Zaun ein Zugang zur 
Fläche ermöglicht wird. Die Grünstrukturen zwischen und unter den Modultischen bieten Lebens- und Rückzugs-
raum für zahlreiche Tiere. 

Die Umwandlung von intensiv bewirtschaftetem Acker hin zu Grünlandnutzung unter den Modulflächen und den 
Randbereichen trägt zur Steigerung der Arten- und Strukturvielfalt und Verbesserung der Biotopvernetzung bei.  

 

3.2.3 Schutzgut Wasser 

Beschreibung und Bewertung 

Dem Grundsatz des § 6 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) entsprechend sind nachteilige Beeinträchtigungen 
der Gewässer, insbesondere auch des Grundwassers zu vermeiden. 

Oberflächengewässer sind im Vorhabengebiet nicht vorhanden, entlang der südwestlichen Grenze des Geltungs-
bereichs verläuft in ca. 40 m Entfernung der Tiefenbach, der nördlich des Gebiets in Fränkische Rezat mündet.  

Auf landwirtschaftlichen Nutzflächen werden Düngemittel und Pflanzenschutzmittel ausgebracht. Diese können 
bei intensivem Gebrauch ins Grundwasser eintreten.. 

Die nächstgelegenen Trinkwasserschutzgebiete befinden sich ca. 1,5 km nördlich und 2,5 km Entfernung westlich 
des Geltungsbereiches. 
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Vorbelastungen 

Für den Tiefenbach ist aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen innerhalb seines Einzugsbereichs, 
durch Düngung und Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf die Felder von einer gewissen Vorbelastung 
auszugehen. 

Auswirkungen der Planung 

Von den im Geltungsbereich zulässigen Vorhaben werden keine Schadstoffe emittiert. Durch die Photovoltaikan-
lage findet eine Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung und damit eine Verringerung der Einträge von 
Dünger und Pflanzenschutzmittel in Fließ- und Grundgewässer statt.  

Die Aufwertung des Ackers zu einer artenreichen Flur bewirkt, dass die Flächen dauerhaft über den gesamten 
Jahresverlauf begrünt und durchwurzelt sind. Dies sorgt für eine Verringerung des Abflusses über die Oberfläche 
und für Zunahme des Wasseraufnahmevermögens des Bodens. Ebenso sorgt die Verschattung durch die PV-
Panels zu einer verringerten Verdunstung. Der Niederschlag kann zwar nicht mehr auf der ganzen Fläche direkt 
auf den Boden fallen, fließt aber über die Panels in den Zwischenraum und kann dort in den Boden versickern. 

3.2.4 Schutzgut Fläche 

Beschreibung und Bewertung 

Die vom Geltungsbereich beanspruchte Fläche dient hauptsächlich der landwirtschaftlichen Nutzung. 

Auswirkungen der Planung 

Während der Nutzungszeit der Anlage wird der Boden einer landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Der Boden 
wird nicht versiegelt und kann nach Abschluss der Nutzung durch die PV-Anlage wieder landwirtschaftlich be-
wirtschaftet werden. Während der Betriebsphase des Solarparks findet eine Nutzungsänderung zur Grünland-
wirtschaft/ Beweidung mit Schafen statt. Unter und um die Modultische wird extensives Grünland entwickelt. 
Hierbei werden somit auch die Flächen mit einbezogen, die entsprechend der GRZ als überbaut gelten (Fläche 
unter den Modultischen). Tatsächlich findet in diesen Bereichen (abhängig vom Bestand) daher eher eine Auf-
wertung der Fläche statt. Dies trifft insbesondere auf die zuvor intensiv ackerbaulich genutzte Fläche (3,3 ha) zu. 

3.2.5 Schutzgut Boden 

Beschreibung und Bewertung 

Laut den Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2006 soll mit Grund und Boden schonend 
und sparsam umgangen werden, d.h. der Flächenverbrauch geringgehalten und die Bodenversiegelung auf das 
notwendige Maß begrenzt werden. Nach dem BBodSchG sollen die Funktionen des Bodens nachhaltig gesichert 
werden, schädliche Bodenveränderungen abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Bo-
den getroffen werden. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen 
so weit wie möglich vermieden werden. 

Im Planungsgebiet findet sich gem. Übersichtsbodenkarte 1:25.000 vorherrschend Braunerde, gering verbreitet 
Pseudogley-Braunerde aus (grusführendem) Sand (Deckschicht oder Sandstein) über (Grus-)Carbonatlehm bis 
-ton (Dolomitstein oder Mergelstein)  (425b).). 

Am Südostrand des Plangebiets überlagert die geplante Photovoltaikanlage geringfügig das Bodendenkmal Nr. 
D-5-6831-0004, gem. Bayerischem Denkmalatlas handelt es sich um eine Siedlung der Urnenfelderzeit. 

Vorbelastungen 

Im Geltungsbereich befinden sich nahezu ausschließlich intensiv landwirtschaftlich genutzte Felder. Durch die 
Düngung und das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln ist von einer Vorbelastung des Bodens auszugehen. 
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Auswirkungen der Planung 

Für die Errichtung des Solarparks sind nur geringe Auswirkungen auf den Boden zu erwarten. Ein flächiges Ab-
schieben des Oberbodens ist nicht erforderlich und es findet keine großflächige Versiegelung statt. Nur im Be-
reich der Gebäude (Umspannstation und Stationsgebäude) und ihre Fundamente kommt es zu einem Verlust 
des Oberbodens und seiner Funktionen. Für die Modultische werden Pfeiler in den Boden gerammt und es wer-
den die notwendigen Kabel verlegt. Um das Relief auszugleichen und eine ebene Fläche zu erhalten ist im süd-
lichen Teil des Geltungsbereiches, östlich der zu erhaltenden Gehölzreihe, eine Auffüllung erforderlich. 

Durch die Photovoltaikanlage findet eine Einschränkung bzw. Änderung der landwirtschaftlichen Nutzung von 
Acker zu Grünland mit einer einhergehenden Reduzierung bzw. Unterlassen der Bodenbearbeitung statt. Dies 
stellt durch die zu erwartende Verringerung von Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinträgen eine Verbesserung 
für den Boden dar. Die Grünlandnutzung führt zudem zu einem dauerhaft bewachsenen und durchwurzelten 
Boden, wodurch sich die Erosionsgefahr verringert und sich der Bodenwasserhaushalt verbessert. Das Retenti-
onsvermögen des Bodens nimmt zu und durch den Schattenwurf der Panels nimmt die Verdunstung ab.  

Das Bodendenkmal ist durch die Einbringung der Pfeiler der Modultische ausschließlich zu einem untergeordne-
ten Flächenanteil und nur punktuell geringfügig betroffen. 

3.2.6 Schutzgut Klima und Luft 

Beschreibung und Bewertung 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Klima sind vorrangig lufthygienische und klimatische Ausgleichsfunktionen 
maßgeblich. Die lufthygienische Ausgleichsfunktion bezieht sich auf die Fähigkeit von Flächen, Staubpartikel zu 
binden und Immissionen zu mindern (z.B. Waldgebiete). Die klimatische Ausgleichsfunktion umfasst die Bedeu-
tung von Flächen für die Kalt- und Frischluftproduktion bzw. den Kalt- und Frischluftabfluss. 

Der Geltungsbereich ist aufgrund seiner Lage im ländlichen Raum nicht als klimatisches Belastungsgebiet ein-
zustufen. Die Freiflächen haben eine lokale Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet. Die Kaltluft fließt über das 
Talraum des Tiefenbach.  

Auswirkungen der Planung 

Die PV-Anlagen reflektieren Sonneneinstrahlung, diese wird aber nicht in Wärmeenergie umgewandelt. Eine Er-
wärmung der PV-Module ist trotzdem anzunehmen, diese erfolgt jedoch durch die absorbierte Sonneneinstrah-
lung, die nicht von den PV-Modulen reflektiert wird. 

Ein negativer Effekt auf das Klima ist nicht zu erwarten. Die PV-Anlage wird zu großen Teilen auf Ackerfläche 
errichtet, die aufgrund der temporären unbewachsenen Phasen nach der Ernte nur einen schwachen klimati-
schen Ausgleicheffekt hat. 

Insbesondere auf den sonnenbeschienenen Flächen in den Randbereichen und zwischen den Modulen wird sich 
eine dauerhafte Vegetation entwickeln, die einen höheren klimatischen Ausgleichseffekt haben wird als eine 
Ackerfläche. Auch ein Austrocknen der Bodenoberfläche bedingt durch die PV-Module ist nicht zu befürchten, da 
der Niederschlag weiterhin auf die Fläche fällt und zwischen den Modulen den Boden bewässert. Durch Kapilla-
reffekte wird auch der Boden unter den PV-Modulen feucht gehalten. Bei lang andauernden Trockenphasen 
schützen die PV-Anlagen durch die Beschattung den darunterliegenden Boden hingegen vor Austrocknung. Aus 
diesem Grund kann sich auch unter der PV-Anlage Vegetation entwickeln. Die Aufwertung des Ackers bewirkt 
zum einen, dass der Boden mehr Wasser aufnehmen kann und zum anderen, dass mehr Wasser über die Ve-
getation verdunstet werden kann. Dies führt zu einer Abkühlung der Luft und verstärkt die Funktion als Kaltluf-
tentstehungsgebiet insbesondere in der Nacht. Die neu zu pflanzenden Gehölze im Randbereich produzieren 
zukünftig zusätzlich Frischluft. 

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage sind keine Auswirkungen auf das Lokalklima zu erwarten. Mit der 
Errichtung der Anlage wird der Verwendung fossiler Energieträger und somit dem Ausstoß von CO2-Emissionen 
entgegengewirkt, was sich auch großräumig positiv für den Klimaschutz auswirkt. 



3 .Ä N D E R U N G  D E S  F L Ä C H E N N U T Z U N G S P L A N S  D E R  G E M E I N D E  R Ö T T E N B A C H  
Z U M  V O R H A B E N B E Z O G E N E N  B E B A U U N G S P L A N  N R .  23  „F R E I F L Ä C H E N -P H O T O V O L T A I K A N L A G E  U N T E R B R E I T E N L O H E “  

PROJEKT 4 STADT + FREIRAUMPLANUNG GBR - IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER BAUVERWALTUNG DER GEMEINDE RÖTTENBACH 23 

3.2.7 Schutzgut Landschaft und natürliche Erholungseignung 

Beschreibung und Bewertung 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb eines durch anthropogenen Nutzungen stark vorbelasteten Bereichs 
des Landschaftsschutzgebiets LSG-00427.01 "Südliches Mittelfränkisches Becken westlich der Schwäbischen 
Rezat und der Rednitz mit Spalter Hügelland, Abenberger Hügelgruppe und Heidenberg" (LSG West) im Gebiet 
des Landkreises Roth. Das geplante Vorhaben der Freiflächengestaltungsanlage wurde aufgrund der Lage im 
Landschaftsschutzgebiet in der 182. Sitzung des Naturschutzbeirats des Landkreises Roth vom 27. März 2025 
behandelt. Eine Erlaubnis zur Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1218 und 
1219 Gemarkung Mühlstetten, Gemeinde Röttenbach innerhalb des Landschaftsschutzgebietes wird in Aussicht 
gestellt. Als Begründung hierfür wurde angeführt, dass durch die künftige Freiflächen-Photovoltaikanlage eine 
eher extensive Nutzung der Flächen erfolgt. Es handle sich um einen Eingriff in die Landschaft. Aufgrund der 
Lage in einer Landschaftssenke hat die Anlage wenig negative Fernwirkung, so dass das Landschaftsbild nicht 
erheblich beeinträchtigt wird. Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt ein sogenann-
tes „Hineinplanen in eine Befreiungslage“.  

Die innerhalb des Landschaftsraums überwiegend ackerbaulich genutzte Kulturlandschaft mit sanft bewegtem 
Relief und heterogenem Erscheinungsbild zeichnet sich durch einen charakteristischen, eher großflächigen 
Wechsel zwischen abwechslungsreichen und einförmigen Bereichen, zwischen großflächigen Ackerlagen, Grün-
landflächen und größeren Waldgebieten aus. Das Gelände ist um den Geltungsbereich ist leicht hügelig und fällt 
Richtung Süden zum Tiefenbach ab. Das Landschaftsbild gliedernde Strukturen finden sich in Form der Waldflä-
chen entlang des Tiefenbachs und den zu Teilen nach der Rodung für den Sandabbau verbliebenen Gehölzbe-
stände entlang des angrenzenden Abbaugebiets. 

Aus dem Landschaftsplan kann man als Ziel für den Bereich am Tiefenbach die Bepflanzung von Bächen und 
naturnahe Ufergestaltung erkennen.  

Vorbelastungen 

Das Landschaftsbild ist durch eine das Plangebiet querende Hochspannungsleitung sowie durch die im Norden 
des Geltungsbereichs befindlichen Gewerbe- und Sandabbauflächen und die Gemeindeverbindungsstraße deut-
lich vorbelastet.  

Auswirkungen der Planung 

Die bisher nur unbebaute Landschaft innerhalb des Geltungsbereiches wird durch die Errichtung der PV-Anlage 
für die Dauer ihres Bestands technisch überprägt. Es wird jedoch durch eine gezielte Eingrünung der Flächen mit 
Hecken eine ansprechende naturnahe Gestaltung vorgenommen. Die Fläche hat eine, aufgrund ihrer topogra-
phischen Lage nur eine geringe Fernwirkung. Sie ist weitgehend durch Grünbestand in das Landschaftsbild ein-
gebunden. Von Norden aus besitzt das Gebiet von der Staatsstraße aus betrachtet, bedingt durch den Grünbe-
stand entlang der Straße, die vorhandene Topographie, die zwischengelagerte Sandabbaufläche und die Entfer-
nung von ca. 170 m keine Fernwirkung. Im Westen verläuft in ca. 100 bis 130m Entfernung die Ortsverbindungs-
straße von Hügelmühle nach Unterbreitenlohe. Auch ist bedingt durch eine Böschung entlang der Straße und 
verbliebene nicht gerodete Gehölzbestände entlang des Sandabbaugebiets ist die Fläche in weiten Bereichen 
kaum fernwirksam. Von Unterbreitenlohe kommend kann die Fläche getrennt durch eine Hopfenanbaubaufläche 
teilweise eingesehen werden. Hier kann durch entsprechende Pflanzmaßnahmen entgegengewirkt werden. Im 
Osten verläuft, von der Höhenlage etwas tiefer liegend ein Flurweg in Nordsüdrichtung entlang des Tiefenbachs. 
Der Weg verläuft auf einer Länge von ca. 120m an der Grenze des Plangebiets direkt entlang. Auf der anderen 
Wegeseite schließt ein Waldgebiet an. Eine Einsehbarkeit der Fläche ist nur von dem Weg aus in Teilbereichen 
möglich. Auch hier kann die Photovoltaikanlage durch die Anlage einer Hecke gut eingebunden werden. 

Aufgrund der Topographie des Geländes und der bestehende Eingrünung kann die PV-Freiflächenanlage durch 
weitere Eingrünungsmaßnahmen an den Rändern gut und wirksam in die Landschaft eingebunden werden.  
Die Freiflächenphotovoltaikanlage wird nach Beendigung der Nutzung rückstandslos zurückgebaut. 
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3.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Beschreibung und Bewertung 

Die im Kapitel 3.2.5 beschriebenen Bodendenkmäler sind die einzigen bekannten Kulturgüter innerhalb des Gel-
tungsbereiches. Die nächstgelegenen Baudenkmäler befinden sind durch ihre räumliche Entfernung durch das 
Vorhaben nicht betroffen. 

Auswirkungen der Planung 

Das Bodendenkmal ist durch die Einbringung der Pfeiler der Modultische ausschließlich zu einem untergeordne-
ten Flächenanteil und nur punktuell geringfügig betroffen. 

3.2.9 Wechselwirkungen 

Die Auswirkungen auf die oben beschriebenen Schutzgüter sind nicht nur für sich zu betrachten, sondern sie 
beeinflussen sich in gegenseitigen Wechselwirkungen untereinander. Dies wurde in den entsprechenden Kapi-
teln bereits thematisiert. So wirkt sich eine Nutzungsänderung von Acker zu Grünland in Kombination mit einer  
Bodenverschattung nicht nur auf den Boden selbst aus, sondern auch auf das Geländeklima und in ganz beson-
derem Maße auf den Wasserhaushalt durch eine erhöhtes Retentionsvermögen des Bodens und eine Vermin-
derung der Verdunstung durch Verschattung. Einem temporären Verlust von Produktionsflächen für die Land-
wirtschaft stehen ein verbesserter Boden- und Grundwasserschutz aufgrund der Extensivierung der Flächen und 
dem Verzicht auf Spritz- und Düngemittel gegenüber.  
Die umweltfreundliche Stromerzeugung aus regenerativen Energien leistet einen wesentlichen Beitrag zum Kli-
maschutz. 

3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist mit der Erhaltung des derzeitigen Zustandes der intensiven landwirtschaft-
lichen Nutzung zu rechnen.  

Langfristig wären ohne Umsetzung des Vorhabens Nachteile hinsichtlich der Energieversorgung bzw. der damit 
verbundenen Emissionen bzw. des Verbrauches von Rohstoffen und darüber hinaus den negativen Folgen für 
den Klimawandel zu erwarten. 

3.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich einschließlich der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung  

3.4.1 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 

Zur Erhaltung eines ansprechenden Landschaftsbildes und einer möglichst hohen Biodiversität mit vielen Pflan-
zen und Tierarten, eines möglichst hohen Durchgrünungsanteils mit seinen wichtigen Funktionen für das Lokal-
klima, Erhaltung der Grundwasserneubildung, Erhaltung bzw. Schutz von Grund und Boden sind folgende Punkte 
im Plangebiet vorgesehen: 

 Entwicklung einer Extensivwiese zwischen und unter den Modultischen 

 Verwendung von reflexionsarmen PV-Modulen zur Reduzierung einer Blendwirkung für das Umfeld und für 
überfliegende Vögel 

 Pflanzung von Hecken als optische Umgrenzung in Randbereichen 

 Errichtung einer kleintierdurchlässigen Umzäunung mit einer Bodenfreiheit von mind 15 cm 

 Beschränkung der max. Höhe baulicher Anlagen 

 Geringe Bodeninanspruchnahme durch Verankerung der Module durch Rammfundamente und unbefestigte 
Ausführung interner Erschließungswege 
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 Versickerung des (über die Module) anfallenden Niederschlagswassers vor Ort 

 Anlage von Lesesteinhäufen  

3.4.2 Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote 

Für das Plangebiet wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt (vgl. Anlage). Als Vermei-
dungsmaßnahme wird festgelegt, dass die Freimachung des Baufeldes nur außerhalb der Brutzeit, d.h. nur in 
der Zeit vom 01.10. bis 28.02. erfolgen darf.  

Maßnahmen zur Erhaltung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG (CEF-
Ausgleich (Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) 

Der erforderliche Ausgleich wird Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes umgesetzt und festge-
setzt. Dazu erfolgt auf den Flächen, welche die Baufläche umranden, eine naturnahe, artenreiche Eingrünung: 

 Maßnahme 1: Entwicklung von Gras-und Krautfluren mittels Regiosaatgutmischung für Säume mittlerer 
Standorte und Erhaltung durch abschnittsweise Mahd von ca. 50% der Fläche im Herbst jeden Jahres. 

 Maßnahme 2: Entwicklung von mäßig extensiv genutzten, artenreichen Grünland (G 212) z.B. Fa. Rieger-
Hofmann durch die Verwendung von Regiosaatgut der Region 12 "Fränkisches Hügelland oder Heudrusch 
(falls verfügbar). Mahd: während der ersten 5 Jahre: eine mindestens dreischürige Mahd (1. Schnitt im April, 
2. Schnitt ab dem 15.06, 3. Schnitt Mitte bis Ende September), nach 5 Jahren: nur noch alle zwei Jahre   
einen Schnitt, frühestens ab 15.06. Alternativ kann auch eine Beweidung der Fläche erfolgen. 

 Maßnahme 3: Anlage von Hecken mit einer Mindestbreite von 5 m durch die Pflanzung von standortge-
rechten, heimischen Sträuchern (dreireihig). 

 Maßnahme 4: Pflanzung von Obstbäumen (Hochstämme, regionale Sorten) gem. Planzeichnung 

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs und des Ausgleichsumfangs erfolgt nach dem „Leitfaden Bauen im Ein-
klang mit Natur und Landschaft“ von Dezember 2021 (vgl. Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.). 

3.5 Darstellung der wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsvorschläge (Alternative Planungsmög-

lichkeiten) 

3.5.1 Standortalternativen und Begründung zur Auswahl 

Das Gemeindegebiet wurde anhand von Kriterien anhand eines Kriterienkataloges untersucht. Das Plangebiet 
stellt danach eine für PV-Anlagen geeignete Fläche dar und die Flächenverfügbarkeit ist gegeben. Die Errichtung 
einer Freiflächen-Photovoltaikanlage führt an diesem Standort nur zu geringen Beeinträchtigungen der Umwelt 
und ihrer Schutzgüter. 

3.6 Verbleibende Auswirkungen sowie Risiken im Fall von Unfällen und Katastrophen 

Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage befindet sich außerhalb von Zonen, für die eine erhöhte Gefahr 
durch Naturgefahren besteht (z.B. Erdbebenzonen, Hochwasserschutzgebiete, Gefahrenhinweisgebiete für Geo-
risiken). Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich durch den Standort der Anlage daher keine erwartbaren 
Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt. 

Unvorhersehbare Naturkatastrophen und dadurch bedingte Schäden durch die Anlage für die menschliche Ge-
sundheit sowie die Umwelt können nie gänzlich ausgeschlossen werden. Zum Beispiel besteht durch das Vorha-
ben ein denkbares, wenn auch geringes Risiko durch Entzündung von Anlageteilen durch Überspannungs- bzw. 
Kurzschlussschäden. Um Risiken bezüglich einer möglichen Brandgefahr zu minimieren, sind die geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen zu berücksichtigen. 



3 .Ä N D E R U N G  D E S  F L Ä C H E N N U T Z U N G S P L A N S  D E R  G E M E I N D E  R Ö T T E N B A C H  
Z U M  V O R H A B E N B E Z O G E N E N  B E B A U U N G S P L A N  N R .  23  „F R E I F L Ä C H E N -P H O T O V O L T A I K A N L A G E  U N T E R B R E I T E N L O H E “  

PROJEKT 4 STADT + FREIRAUMPLANUNG GBR - IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER BAUVERWALTUNG DER GEMEINDE RÖTTENBACH 26 

3.7 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wird neben den Aussagen des Landschaftsplanes der Bayerische Leitfaden 
verwendet. Weiter wurde eine saP in Auftrag gegeben. Als Grundlage für die verbalargumentative Darstellung und 
der dreistufigen Bewertung sowie als Datenquelle wird der wirksame Flächennutzugsplan mit integriertem Land-
schaftsplan sowie Angaben der Fachbehörden verwendet. 
Für die untersuchten Schutzgüter und die jeweiligen Auswirkungen der Planung lassen sich, aus Ermangelung vertie-
fender Untersuchungen teilweise nur abschätzende Angaben machen. Dementsprechend können die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen zwar formuliert, aber nicht durch Datenmaterial konkretisiert werden. Hinsichtlich einer potentiellen 
Blendwirkung des Verkehrs auf der Gemeindeverbindungstraße liegen noch keine fachlichen Aussagen vor. 

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse bestehen jedoch keine schwerwiegenden Beeinträchtigungen, so dass wei-
tere tiefer gehende Untersuchungen unverhältnismäßig erscheinen. 

3.8 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Die fachlich korrekte Umsetzung der Pflanzmaßnahmen ist durch eine ökologische Baubegleitung sicherzustel-
len, zu protokollieren und der Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen. 

3.9 Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens 

Mit Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage gehen Wirkungen geringer Erheblichkeit auf die Schutzgüter 
Pflanzen und Tiere, Boden, Fläche, Wasser, Landschaft und Kulturgüter einher. 

Diese Auswirkungen werden durch Festsetzungen und Ausgleichsmaßnahmen wirksam ausgeglichen. 

Schutzgut Wesentliche Wirkungen / Betroffenheit Bewertung 

Mensch Aufgrund der Entfernung zu der nächsten Bebauung sind für die Wohnfunktion keine 
relevanten Blendwirkungen3 oder Störungen zu erwarten; zum nördlich verlaufenden 
Wirtschaftsweg werden Hecken als Eingrünung gepflanzt; die Erholungsfunktion wird 
nur geringfügig beeinträchtigt 

Geringe  
Erheblich-
keit 

Pflanzen, 
Tiere, biolo-
gische Viel-
falt 

Verlust von intensiv genutztem Acker, überwiegender Teil wird zu Extensivgrünland 
umgewandelt, Saum- und Gehölzstrukturen werden geschaffen 

Geringe  
Erheblich-
keit 

Fläche Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen; Rückbau nach Beendigung 
der solarenergetischen Nutzung möglich 

Geringe  
Erheblich-
keit 

Boden Nur kleinflächige Aufschüttung sowie kleinflächige Versiegelung; die Modultische kön-
nen ohne Abschieben des Oberbodens errichtet werden 

Geringe  
Erheblich-
keit 

Wasser sehr geringe Versiegelung, weiterhin flächige Versickerung des Niederschlagswassers 
vor Ort 

Geringe  
Erheblich-
keit 

Klima und 
Luft 

keine relevanten lokalklimatischen Auswirkungen; Vorhaben für den Klimaschutz von 
Bedeutung 

- 

Landschaft Beeinträchtigung durch technische Infrastruktur kann durch randliche Heckenpflanzun-
gen minimiert werden 

mittlere  
Erheblich-
keit 

Kultur- und 
Sachgüter 

Punktuelle Beanspruchung der Bodendenkmalsflächen durch Rammstützen der Mo-
dultische 

Geringe  
Erheblich-
keit 

 

  

                                                           

3 Hinsichtlich potentieller Blendwirkungen für den Verkehr auf der ca. 110m entfernten Gemeindeverbindungsstraße liegen noch 

keine Aussagen vor. 
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3.10 Zusammenfassung 

Die Vorhabenträger planen die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich von Unterbreitenlohe. 

Um die durch die Planung entstehenden Wirkungen auf die Umwelt zu beurteilen, wurde der momentane Zustand 
der relevanten Schutzgüter untersucht, und eine Prognose für Ihre Entwicklung im Planungsfall erstellt. Folgende 
Schutzgüter wurden im Einzelnen und in ihren Wechselbeziehungen zueinander betrachtet: 

- Der Mensch und seine Gesundheit 

- Pflanzen und Tiere / Biologische Vielfalt / Artenschutz 

- Boden 

- Fläche 

- Wasser 

- Luft und Klima 

- Landschaft und Ortsbild 

- Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Schutzgut Mensch ist nur geringfügig betroffen. Die siedlungsnahe Erholungsfunktion der Landschaft kann 
durch optische Beeinträchtigung der Landschaft ebenfalls beeinträchtigt sein. Um diese Beeinträchtigung mög-
lichst gering zu halten, wird die PV-Anlage entlang des angrenzenden Weges und zur Gemeindesverbindungs-
straße mit einer Hecke umgeben. Direkte Blickbeziehungen von Wohngebieten zur Photovoltaik-Freiflächenan-
lage bestehen nicht. Mit dem Betrieb der Anlage sind optische Immissionen aufgrund von Blendwirkungen durch 
Reflexionen des Sonnenlichts von den Modulen verbunden. Diese werden durch die Verwendung von reflexions-
armen Solarmodulen reduziert.  

Aufgrund Ausrichtung der Module und der räumlichen Entfernung zur Bebauung (350m) und zur Gemeindever-
bindungsstraße (im Minimum ca. 110m) ist anzunehmen, dass keine Störungen durch von den Moduloberflächen 
ausgehende Blendreflexionen zu erwarten sind. Eine weitergehende fachliche Beurteilung der Situation wurde 
vom Vorhabenträger bislang noch nicht vorgenommen. 

Auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt gehen durch das Vorhaben keine wesentliche, nega-
tive Wirkungen aus.  

Es ist mit keinen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu rechnen. Von den im Geltungsbereich 
zulässigen Vorhaben werden keine Schadstoffe emittiert. Durch die Photovoltaikanlage findet eine Einschrän-
kung der landwirtschaftlichen Nutzung und damit eine Verringerung der Einträge von Dünger und Pflanzenschutz-
mittel in Fließ- und Grundgewässer statt.  

Durch die Errichtung des PV-Anlage sind nur geringe Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden zu 
erwarten. Ein flächiges Abschieben des Oberbodens ist nicht erforderlich und es findet keine großflächige Ver-
siegelung statt. Nur im Bereich der beiden Trafostationen und deren Fundamenten kommt es zu einem Verlust 
des Oberbodens und seiner Funktionen. Die Nutzungsextensivierung durch Umwandlung von Acker in Grünland 
und die damit nicht mehr erforderliche Düngung und Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln sind als Bodenver-
besserung zu werten. Die Bodendenkmäler sind durch die Errichtung der Pfeiler der Modultische punktuell ge-
ringfügig betroffen. 

Das Schutzgut Klima und Luft profitiert ebenfalls von der Planung. Die Nutzung erneuerbarer Energie verringert 
insgesamt den CO2-Ausstoß, der bei Verwendung fossiler Energieträger bisher unvermeidbar ist. Aber auch lokal 
ist durch die Umwandlung von Acker zu artenreichem Extensivgrünland zu erwarten, dass der Boden mehr Was-
ser aufnehmen kann und mehr Wasser über die Vegetation verdunstet werden kann. Dies führt zu einer Abküh-
lung der Luft und verstärkt die Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet insbesondere in der Nacht. Die neu zu 
pflanzenden Gehölze im Randbereich produzieren zukünftig zusätzlich Frischluft. 

Das Schutzgut Landschaft wird durch das Vorhaben beeinträchtig, jedoch befindet sich das Vorhaben eher in 
einem stark vorbelasteten Gebiet mit nur geringer Bedeutung für das Landschaftsbild. Die Auswirkungen halten 
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sich daher in Grenzen. Durch eine gezielte Eingrünung der Flächen mit Hecken wird eine ansprechende natur-
nahe Gestaltung vorgenommen. Da das Gelände nach Südosten abfällt und sich östlich des Geltungsbereiches 
eine Waldfläche befindet, sind Richtung Osten keine weitreichenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
zu erwarten. Sichtbar ist die Anlage daher ausschließlich in Teilbereichen von der Ortsverbindungstraße Unter-
breitenlohe-Hügelmühle. Von Norden kommend ist die Fläche durch Gehölzbestände, Straßenböschungen sowie 
die Kuppensituation nicht wahrnehmbar. Im südlichen Drittel der Fläche besteht, durch die Eingrünung der Anlage 
und die die vorgelagerte Hopfenanbaufläche eine untergeordnete Wahrnehmbarkeit der Fläche.  

Das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter ist nur durch die geringfügige Betroffenheit der Bodendenkmäler 
durch die Modultischstützen beeinträchtigt. 
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